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RS OGH 1984/9/27 6Ob17/84
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.09.1984

Norm

AußStrG §102 Abs2

AußStrG §105 Abs3

Tir HöfeG §19

Rechtssatz

Wenn eine beantragte Schätzung eines Hofes nach § 19 TirHG zwecks Ermittlung einer Grundlage für die vertraglichen

Entfertigungsansprüche ausschließlich den Interessen der an der vertraglichen Entfernung Interessierten dient und sie

sich für die Zwecke der Abhandlung an sich ohne jeden praktischen Einfluß erweist, dann ist sie nicht wahrzunehmen.
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